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nehmen, von der Maschine etwas fordern,
das sie uns nicht geben kann, und uns
gegen das, was sie uns geben kann,
auflehnen. Von der Handarbeit aber
verlangen wir, dass sie mit der Maschine
konkurriere, anstatt uns klar darüber
zu sein, dass ihre Aufgabe eine ganz
andere ist.

Maschinenprodukte müssen
grundsätzlich billig, handwerkliche Waren
grundsätzlich teuer sein.

Jetzt aber findet sich bei den meisten
Leuten, gerade bei denen, die über die
neue Sachlichkeit wettern und Wert auf
ein «gemütliches Heim» legen, oft nicht
ein einziges wirklich schönes hand-

GEISTIGE LANDESVERTEIDIGUNG IM ALLTAG

Neues Telephonbuch

Im Jahre 1938 erschien das Schweizerische

Telephonhuch erstmalig in einer neuen Anordnung.

Was ist der Unterschied gegenüber früher?

Beim neuen Telephonbuch stehen alle
Abonnenten mit gleichem Geschlechtsnamen in
alphabetischer Reihenfolge der Vornamen. Beim alten

Telephonbuch entschied über die Reihenfolge
der Verheirateten der Anfangsbuchstabe des

Geschlechtsnamens der Frau.

Die neue Anordnung ist einheitlicher und

deshalb vielleicht übersichtlicher; aber sie

beeinträchtigt die eigenartige schweizerische Sitte,
dem Geschlechtsnamen des Mannes jenen der
Frau beizufügen. Das ist bedauerlich. Diese

Sitte ist ein bezeichnender Ausdruck schweizerischen

Wesens.

Die Schweizerfrau hat kein Stimmrecht,
aber sie nimmt überlieferungsgemäss in der

Familie eine Stellung ein, die sich von der in
den romanischen Ländern, und der in Deutschland

besonders, wesentlich unterscheidet. Der
Mann ist hei uns nicht « der Herrlichste von
allen » wie der deutsche Familienvater, zu dem
das Gretchen bewundernd aufschaut.

Sie sitzt bei des Strumpfes Bereitung in ihrem
Morgenhabit:

Er liest die « Kölnische Zeitung » und teilt ihr
das Nötige mit.

Auch in der Familie gilt bei uns nicht das

Führerprinzip. Unsere demokratisch-genossenschaftliche

Einstellung bestimmt auch die
Stellung der Frau in der Ehe, was sich unter an-
derm eben in der Verbindung der Geschlechtsnamen

in der Adresse zeigt.

Die neue Anordnung des Telephonbuches
war selbstverständlich gut gemeint; aber man
wusste nicht, was man tat. Ein kleines Beispiel
dafür, dass es nicht genügt, die geistige
Landesverteidigung einer Stiftung zu übertragen,
sondern dass alle Behörden, wie alle Bürger von
einem wachen Geist für schweizerische
Uberlieferung belebt sein müssen, wenn nicht
wertvolles schweizerisches Kulturerbe Schaden leiden
soll. A. G.
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